
Zwingende Änderungen für die Lohnabrechnung November 2011 
 
Wie bereits angekündigt, erhalten Sie nachfolgend noch einmal die wichtigsten 
Informationen aktuell für die Lohnabrechnung November 2011. Bitte lesen Sie sich 
die Punkte genau durch. Um Verzögerungen zu vermeiden, teilen Sie uns bitte die 
benötigten Daten entsprechend mit. 
 

I. Neuer Tätigkeitsschüssel  
II. ELSTER II - Steueridentifikationsnummer 
 
 
 
 

I. Neuer Tätigkeitsschlüssel 

Auch wenn die Angabe des neuen 9-stelligen Tätigkeitsschlüssels rein 
statistische Zwecke erfüllt, so ist die Angabe von der Bundesagentur für Arbeit 
dennoch zwingend vorgeschrieben. Daher können und dürfen wir Ihren Lohn 
November 2011 ohne diesen neuen Schlüssel nicht abrechnen. 

 
Wie Sie sicherlich den Medien entnehmen konnten, wird  von der Bundesagentur für 
Arbeit ein neuer Tätigkeitsschlüssel für Ihre Mitarbeiter eingeführt. Dieser neue 9-
stellige Schlüssel ersetzt das bisher 5-stellige Tätigkeitsmerkmal.  
 
Da das bisherige Tätigkeitsverzeichnis schon über 30 Jahre alt war, sollen über den 
neuen Schlüssel nun auch die aktuellen Berufe und Beschäftigungsformen mit 
abgebildet werden. Der neue Tätigkeitsschlüssel ist wie folgt aufgebaut: 

 Ausgeübte Tätigkeit  (Stellen 1 - 5)  
 Schulbildung    (Stelle 6) 
 berufliche Ausbildung (Stelle 7) 
 Zeitarbeitsverhältnis  (Stelle 8) 
 Vertragsform   (Stelle 9) 

 
Die Angabe des neuen Tätigkeitsschlüssels ist ab der Abrechnung November 
2011 zwingend erforderlich. Ohne diese Angaben kann Ihr Lohn für November 
2011 nicht abgerechnet werden. 
 
Wir haben selbstverständlich versucht, Ihnen hier soviel Arbeit als möglich 
abzunehmen und schlüsseln die Stellen 6 bis 9 automatisch für Sie im LobuOnline 
um. Lediglich die ausgeübte Tätigkeit muss von Ihnen neu angegeben werden, da 
die Berufsbezeichnungen vom Arbeitsamt komplett überarbeitet wurden und es hier 
leider keinen Übersetzungsschlüssel gibt. 
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Zur Angabe des neuen Tätigkeitsschlüssels im LobuOnline gehen Sie bitte wie 
folgt vor: 
 

1) Aktualisieren Sie unter "Extras" => "Programm aktualisieren" auf die neue 
LobuOnline Version 11.3. 

2) Wechseln Sie unter "Bearbeiten" => "Personal" => "Stammdaten" in die 
Registerkarte "SV". 

 
3) Klicken Sie auf den Zauberstab bei "Tätigkeitsschlüssel". 

4) Es öffnet sich folgendes Fenster: 

 

 h.Schulabschluss:   Wird von uns automatisch umgeschlüsselt. Sie 
       können die Angaben aber gerne nochmals prüfen. 
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 h.Ausbildungsabschluss: Wird von uns automatisch umgeschlüsselt. Sie  
      können die Angaben aber gerne nochmals prüfen. 

 Arbeinehmerüberl.:  Wird von uns automatisch auf 1 = keine Arbeit- 
      nehmerüberlassung umgeschlüsselt. Falls Sie eine 
      Zeitarbeitsfirma über uns abrechnen, müssten 
      Sie diesen Wert auf 2 = ja Arbeitnehmerüber- 
      lassung umschlüsseln. 

 Vertragsform:   Wird von uns automatisch umgeschlüsselt. Sie  
      können die Angaben aber gerne nochmals prüfen. 

 

5) Klicken Sie auf die Lupe bei "Tätigkeit". 

 
6) Wählen Sie im folgenden Dialogfeld zunächst "Suche über 

Tätigkeitsbezeichnung" an: 

 
7) Geben Sie jetzt die entsprechende Tätigkeit des Mitarbeiters ein (z.B. 

Sachbearbeiter) und klicken Sie auf Weiter.  
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8) Wählen Sie die entsprechende Tätigkeit aus und klicken Sie nochmals auf 
"Übernehmen". 

 
9) (Sollten Sie die Tätigkeit hier nicht finden, so klicken Sie auf "Abbrechen" und 

gehen vor wie auf der nächsten Seite beschrieben) 

10) Im folgenden Fenster wird nun der komplette Tätigkeitsschlüssel angezeigt. 
Klicken Sie auf "Übernehmen" und die Daten werden gespeichert. 

 
11) Wiederholen Sie das Vorgehen für alle Ihre Mitarbeiter. 

 

Hinweis: Haben mehrere Mitarbeiter die gleiche Tätigkeit, so können Sie über die 
Schaltfläche "wie Mitarbeiter" auch das Tätigkeitsmerkmal eines Mitarbeiters auf 
einen anderen kopieren und ersparen sich damit Eingabeaufwand. 
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Sollten Sie auf diese Weise die gewünschte Tätigkeit nicht finden, so gehen 
Sie wie folgt vor. 

1) Klicken Sie auf die Lupe bei "Tätigkeit". 

 
2) Wählen Sie nun den Punkt "Auswahl aus der Gesamtliste" um eine Liste 

sämtlicher Tätigkeiten anzeigt zu bekommen. 

 
Hinweis: Hier kann es zu längeren Ladezeiten kommen, da alle knapp 65.000 
möglichen Tätigkeiten aufgelistet werden. 
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3) Wählen Sie nun die entsprechende Tätigkeit z.B. "Sachbearbeiter EDV" aus 
und klicken Sie auf "Übernehmen". 

 
4) Im folgenden Fenster wird nun der komplette Tätigkeitsschlüssel angezeigt. 

Klicken Sie auf "Übernehmen" und die Daten werden gespeichert. 

 
5) Wiederholen Sie das Vorgehen für alle Ihre Mitarbeiter. 

 

Hinweis: Haben mehrere Mitarbeiter die gleiche Tätigkeit, so können Sie über die 
Schaltfläche "wie Mitarbeiter" auch das Tätigkeitsmerkmal eines Mitarbeiters auf 
einen anderen kopieren und ersparen sich damit Eingabeaufwand. 

Auch wenn die Angabe des neuen 9-stelligen Tätigkeitsschlüssels rein 
statistische Zwecke erfüllt, so ist die Angabe von der Bundesagentur für 
Arbeit dennoch zwingend vorgeschrieben. Daher können und dürfen wir 
Ihren Lohn November 2011 ohne diesen neuen Schlüssel nicht abrechnen. 
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II. ELSTER II - Steueridentifikationsnummer 

Die Steuer-ID muss spätestens mit der Abrechnung für November 2011 im 
LobuOnline eingetragen sein, damit wir ab 2012 den automatischen Abruf der 
Steuerdaten beim Finanzamt für Sie durchführen können. Ohne die Angabe der 
entsprechenden Steueridentifikationsnummer kann Ihr Lohn November 2011 
nicht abgerechnet werden. 

Grundlage für das Lohnsteuerabzugsverfahren für Ihre Arbeitnehmer war bislang die 
Lohnsteuerkarte. Ab 2012 werden wir als Ihr Rechenzentrum, die Steuerdaten über 
das ELSTAM Verfahren direkt beim zuständigen Finanzamt abfragen können. Die 
Lohnsteuerkarten werden dann komplett entfallen. Hierzu ist jedoch bereits ab der 
Abrechnung November 2011 die Angabe der Steueridentifikationsnummer (Steuer-
ID) zwingend erforderlich. Sämtliche Mitarbeiter erhalten im Oktober / November 
2011 ein Schreiben des zuständigen Finanzamts mit der entsprechenden Steuer-ID. 

Muster Schreiben Finanzamt: 
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Sollte Ihnen von einem Mitarbeiter dennoch keine Steuer-ID vorliegen, so 
kontaktieren Sie bitte das zuständige Finanzamt und erfragen diese dort. 
 
Die Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID) ist 11-stellig. 
 
Hinweis:  Die auf diesem Schreiben des Finanzamts angeführten Steuermerkmale 
(Steuerklasse, Kirchensteuermerkmal, Zahl der Kinderfreibeträge) gelten erst ab 
2012. Tragen Sie diese keinesfalls für die Abrechnungen November oder Dezember 
2011 im LobuOnline ein. 
 
Zur Angabe der Steuer-ID im LobuOnline gehen Sie bitte wie folgt vor: 

1) Wechseln Sie unter "Bearbeiten" => "Personal" => "Stammdaten" in die 
Registerkarte "Steuer". 

 

2) Tragen Sie unter "Identifikationsnummer" die entsprechende "Steuer-ID" des 
Mitarbeiters ein. 

 
Über die weiteren Details zum Abruf der Steuerdaten Ihrer Mitarbeiter ab 2012 
über das ELSTAM Verfahren durch uns als Ihr Servicerechenzentrum werden wir 
Sie auch nochmals detailliert in unserem Newsletter zum Jahreswechsel 
2011/2012 informieren. 
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